
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlungsanweisung 

Einsatz einer Kfz-Löschdecke und /oder 

Abrollbehälter Notkühlung 
 

 

 

 

 

Stand. 06/2022 

KBR Michael Stahl – KBM Christian Scheuer 



Einführung 

 

Die massive Entwicklung von Elektro-Fahrzeugen (Mild-Hybrid, Hybrid oder reine E-

Fahrzeuge) stellt die Feuerwehr vor neue Herausforderungen. Dies gilt im Besonderen bei 

einem Brand des E-Fahrzeugs mit Beteiligung der Batterie 

 

Grundsätzlich gilt hinsichtlich der Einsatztaktik bei der Bekämpfung von Bränden mit E-

Fahrzeugen kein Unterschied zu herkömmlichen Fahrzeugen.  

 

 

Grundsätzliches 

 

Diese Handlungsanweisung befasst sich nicht mit der Feuerwehr-Taktik und Technik beim 

Brand von Elektro-Fahrzeugen. Wir verweisen hier auf die umfangreiche und frei zugäng-

liche Literatur: 

• Merkblatt „Alternativ angetriebene Fahrzeuge“ – www.feuerwehr-lernbar.bayern 

• vfdb Merkblatt 06/04 „Unfallhilfe und Bergen bei Fahrzeugen mit Hochvolt-System“ 

• DGUV Merkblatt „Hinweise für die Brandbekämpfung von Lithium-Ionen-Akkus bei 

Fahrzeugbränden“ 

• DFV & AGBF Bund – „Brandbekämpfung von Fahrzeugen mit elektrischen Antrieben“ 

• u. v. a. m. 

 

Fahrbatterie – in der Handlungsanweisung beziehen wir uns immer darauf. 

 

 

Informationsbeschaffung 

 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, über die ILS (Übermittlung des Amtlichen Kennzeichens) 

das Rettungsdatenblatt abzufragen. In diesem Datenblatt ist die Lage der Batterien, deren 

Größe und Leistung sowie die Sicherheitseinrichtungen dargestellt. 

 

 

Haupt-Gefahren 

 

• Flammen, Hitze und freiwerdende Atemgifte (Brandrauch und -gase) 

• Hochvolt-Anlage 

• Kontaminiertes Löschwasser 

 

 

Löschverfahren und -mittel 

 

Wasser zum Kühlen und Löschen!  
Kommt es zum Fahrzeugbrand, brennen Akkumulatoren in Elektrofahrzeugen unter sehr 
hohen Temperaturen. Ein Löscherfolg ist oft nur mit erheblichem Aufwand zu erreichen. Die 
derzeitige Lehrmeinung besagt, dass für die erfolgreiche Brandbekämpfung ein massiver 
Löschwassereinsatz zur Kühlung der „Akkus“ zielführend ist.  
 
Einige Fahrzeugtypen haben eine Öffnung, um das Löschwasser gezielt einbringen zu 
können. Hinweise dazu gibt es auf den Rettungskarten. Eine mechanische Manipulation an 
den Akkus, z.B. durch Löschlanzen oder Löschnägel, wird kontrovers diskutiert und von der 
DGUV zur Zeit nicht empfohlen. 
 

http://www.feuerwehr-lernbar.bayern/


Auch ein kontrolliertes Abbrennen ist eine Möglichkeit, wobei Dämpfe niedergeschlagen 
werden sollten. Das Löschwasser bzw. Kühlwasser kann Rückstände aus der Verbrennung 
des Fahrzeugs an sich bzw. der Akkumulatoren enthalten. Ggf. sind hier Maßnahmen zum Auffangen 
von Löschwasser zu treffen und die Untere Wasserbehörde zu informieren. 

 

D. h. jede Feuerwehr kann mit den üblichen Mitteln Brände bei E-Fahrzeugen 

bekämpfen.  

 

 

Aufgaben der Feuerwehr 
 

Nach dem Bayerischen Feuerwehr-Gesetz hat die Feuerwehr ausschließlich die Maßnahmen 
der unmittelbaren Gefahrenabwehr vorzunehmen. Dazu gehören alle unaufschiebbaren 
Sofortmaßnahmen, wie z. B. die Rettung verunfallter Personen und/oder das Löschen eines 
Fahrzeugbrandes. 
 
Die Probleme entstehen hier meist erst nach den Löschmaßnahmen mit der weiteren Ver-
sorgung des E-Fahrzeugs. 
 
 
 
Situation für die Feuerwehren im Landkreis Cham 

 

• Für die Erstbrandbekämpfung ist weiterhin die örtliche Feuerwehr zuständig und auch 
geeignet 

• Für Problemfälle hat der Landkreis Cham bei der Feuerwehr der Stadt Furth im Wald 
einen Abrollbehälter Notkühlung stationiert. Auf diesem AB ist zudem eine spezielle 
Löschdecke für Fahrzeugbrände mit E-Beteiligung gelagert. 

• Dieser AB kann im Nachalarm nachgefordert werden und wird mit dem WLF Furth 
36/1 zur Einsatzstelle transportiert. 

 
 
 
 
 
ABROLLBEHÄLTER NOTKÜHLUNG 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ausstattung 
 

• Seilwinde 

• Füll- und Entnahmemöglichkeiten 

• 4 hydraulische Rangierhilfen, um ein Fahrzeug „verfahren“ zu können 

• Elektro-Werkzeug 

• Spezielle Löschdecke für Brände von E-Fahrzeugen 
 
 
 
 
 
CAR FIRE BLANKET PROFESSIONAL v4 – Löschdecke 
 
• Löscht konventionelle Fahrzeugbrände innerhalb von Sekunden 
• Lösung, brennende E-Mobile über lange Zeiträume zu isolieren 
• Größe ausreichend für SUV-Modelle – z.B. XC90 und Land Rover 
 
 

 
 
 
 



 
 
Quelle: IM Thüringen - Feuerwehr 

 



Mögliche Szenarien bei Einsätzen im Landkreis Cham bei Bränden 
von E-Fahrzeugen mit Batterie-Beteiligung 

 

Szenario A -  örtl. zuständige Feuerwehr kann den Brand des E-Fahrzeuges und der -
Batterie löschen 
 
 

• Batterie beobachten – Übergabe an den Abschleppunternehmer bei Batterie-
Temperatur < 70 Grad Celsius 

• Kontaminiertes Löschwasser – evtl. Verdünnung herbeiführen und über die 
Kanalisation entsorgen. Evtl. Löschwasser-Rückhaltung soweit möglich. 

• Abschleppunternehmer verbringt Fahrzeug zu einem „gesicherten Abstellplatz“ 
 
 

Szenario B - örtl. zuständige Feuerwehr kann den Brand der Batterie des E-
Fahrzeuges nicht löschen – d. h. das Feuer flammt immer wieder auf 
 

• Alarmierung Feuerwehr der Stadt mit AB-Notkühlung, dieser wird mit dem WLF zur 
Einsatzstelle verbracht 

• Die spez. Löschdecke für Brände von E-Fahrzeugen kommt zum Einsatz 
 

• Die Löschdecke zeigt Wirkung, der Brand der Batterie ist aus – 
Nachbeobachtung – Temperaturkontrolle 

 

• Übergabe an den Abschleppunternehmer bei Batterie-Temperatur < 70 Grad Celsius 

• Abschleppunternehmer verbringt Fahrzeug zu einem „gesicherten Abstellplatz“ 
 
 
 

Szenario C - der Einsatz der spez. Löschdecke zeigt keine Wirkung – Fahrzeug wird in 
den AB-Notkühlung verbracht 
 

• Verwendung der Seilwinde des AB Notkühlung – Fahrzeug wird in den AB Notkühl-
ung gezogen 

• Alternativ – Verbringen des Fahrzeugs  z. B. mit dem Feuerwehr-Kran der Feuerwehr 
der Stadt Cham 
 

• Vor Flutung muss der richtige Lagerplatz für den AB Notkühlung bedacht werden. Ein 
späteres Verfahren des gefluteten AB ist äußerst schwierig. (Beispiel: Brennendes 
Fahrzeug – ca. 2 t – Löschwasser-Flutung – in Höhe über der verbauten Batterie – 
ca. 10 to. + AB-Gewicht & Problematik „Gefahrgut-Transport“) 
 

• E-Fahrzeug wird bis in Höhe über Batterie geflutet. E-Fahrzeug verbleibt im AB. 
 

• Die Problematik ist hier die Übergabe an den Abschleppunternehmer. Dieser ist auch 
für die ordnungsgemäße Entsorgung des Löschwassers zuständig. Brände von E-
Fahrzeugen sind bisher die Ausnahme. Im Einsatzfall muss die Übernahme daher 
rechtssicher geklärt werden.  
 

• Ein Verbringen zu einer Feuerwache sollte zwingend unterbleiben. Es gilt das 
Verursacher-Prinzip und es handelt sich nicht mehr um eine Sofortmaßnahme der 
Feuerwehr. 
 

• Die Entscheidung ist dann nicht mehr zeitkritisch – daher sollte der KBR zugezogen 
werden. 



Dokumentation 
 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei diesen Einsätzen eine gute und „rechtssichere“ Dokumentation 
vorzunehmen. 
 
Im Internet können bei www.feuerwehr-lernbar.bayern folgende Formulare zugezogen werden: 
 

• Temperaturmessprotokoll für Lithium-Ionen-Akkus 

• Übergabeprotokoll Kraftfahrzeuge 
 
Beide Formulare befinden sich auch im Anhang. 
 
 
Pflichten der Abschleppunternehmen 
 
 

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wird das Fahrzeug an ein Abschleppunternehmen 
bzw. an den Betreiber / Besitzer übergeben. Die Feuerwehr-Einsatzleitung sollte den 
Abschleppunternehmer bzw. Betreiber / Besitzer auf das Risiko einer Rückzündung, die 
eingeleiteten Maßnahmen der Feuerwehr sowie die Anforderungen an den Lagerplatz 
hinweisen. Die Abschlepprichtlinie Bayern (ARB) des Bayerischen Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration regelt etwa den Betrieb von Abschleppunternehmen. Darin 
ist beschrieben, dass jedes Abschleppunternehmen u.a. eine Fachkraft im Bereich der 
Hochvoltsysteme nachweisen muss. Die Lehrinhalte für die Fachkraft gibt die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) in dem Dokument 200-005 vor. Daraus folgt, dass die 
Feuerwehr das betroffene Elektro- oder Hybridfahrzeug an ein Abschleppunternehmen 
übergeben kann. Das Unternehmen ist in der Pflicht,  alle weiteren Maßnahmen sicherzu-
stellen. 
 
 
Lagerung von verunfallten Elektrofahrzeugen 
 
 

Das Abschleppunternehmen sollte das Elektrofahrzeug in einem abgesperrten Bereich im 
Freien lagern. Hierbei ist auf einen ausreichenden Abstand (ein Abstand von ≥ 5 Meter wird 
empfohlen) zu anderen brennbaren Materialien zu achten. Ein geringes Restrisiko für eine 
Wiederentzündung bzw. eine verspätete Brandentstehung besteht grundsätzlich. Die 
kommunalen Feuerwehren benötigen in der Regel keine besonderen Transport- oder 
Kühleinrichtungen für Lithium-Ionen-Akkus – der Landkreis Cham hat aber hier höchstfür-
sorglich reagiert und einen Abrollbehälter Notkühlung bei der Feuerwehr der Stadt Furth im 
Wald stationiert. Trotzdem wird die Zuständigkeit zuerst bei den Betreibern, Abschlepp-
unternehmern bzw. Entsorgern gesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KBR Michael Stahl – KBM Christian Scheuer 

 

http://www.feuerwehr-lernbar.bayern/


 

 



 



 



 


